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Straffälle im Tierschutz

Entwicklung 2000 bis 2015
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Ist die Vorlage zur Rentenreform gut oder schlecht?
Zwei Nationalrätinnen im Streitgespräch SEITE 14, 15

Automaten-Fahrer sollen neu auch handgeschaltete Autos
lenken dürfen – eine Gefahr? SEITE 17

Bahnreformen
vor und hinter
den Kulissen
Die Bahnlandschaft kommt
in Bewegung. Der Bundesrat
macht eine Auslegeordnung
zur Zukunft von SBB Cargo –
und die nationalrätliche
Verkehrskommission vollzieht
eine Kehrtwende.

PAUL SCHNEEBERGER

Am Dienstag hat die nationalrätliche
Verkehrskommission beschlossen, dem
Plenum der grossen Kammer Eintreten
auf die Vorlage über die (Re-)Organisa-
tion der Bahninfrastruktur (OBI) zu
beantragen. Das ist eine Kehrtwende:
Noch im Frühjahr hatte der Nationalrat
beschlossen, die Vorlage zurückzuwei-
sen. Ausschlaggebend war ein Aspekt,
der indirekt mit festen Anlagen zu tun
hat. Während der Ausarbeitung von
OBI stand der Umbau der SBB in eine
Holding zur Diskussion. Dadurch wür-
den ihre Divisionen mehr Selbständig-
keit erhalten. Insbesondere würden so,
wie in der EU vorgeschrieben, die Be-
reiche Verkehr und Infrastruktur ge-
trennt.

Kleine Kammer obsiegt

Diese Option fand schliesslich nicht
Eingang in die Vorlage. Damit fiel die
von Wirtschaftskreisen seit Jahren ge-
forderte Verlängerung der Leine zwi-
schen den SBB und ihrer Güter-Tochter
SBB Cargo, die zu einer Teilprivatisie-
rung führen könnte, aus den Traktan-
den. Die Verfechter dieser Lösung
argumentieren, so würde die Güter-
bahn effizienter und sie könne ihre spe-
zifischen Interessen besser wahrneh-
men als «integriert» in die SBB. Dort
finde der Ausgleich der oft unterschied-
lichen internen Interessen meist zulas-
ten des Güterverkehrs statt.

Mit seiner Rückweisung im Frühjahr
verknüpfte der Nationalrat die Forde-
rung, die Vorlage sei durch einen Passus
zu ergänzen, der SBB Cargo zwingend
mehr Selbständigkeit bringe.

Zu einem anderen Befund kam der
Ständerat. Er folgte der Argumenta-
tion, wonach die Leine zwischen den
SBB und ihrer Güter-Tochter nicht Be-
standteil der OBI-Vorlage sein soll.
Dort gehe es um andere Fragen. Die
Ständeräte wiesen darauf hin, der künf-
tige Status der Güterbahn sei Gegen-
stand eines hängigen Postulats, der vom
Bundesrat einen Bericht dazu verlange.
Nun folgt die nationalrätliche Verkehrs-
kommission dieser Argumentation.

SBB interessiert an SOB

Neben der Frage, wie die Zukunft von
SBB Cargo aussehen soll, tauchen am
Horizont weitere mögliche Veränderun-
gen in der schweizerischen Bahnland-
schaft auf. Ausgangspunkt ist das Rin-
gen um die auf Dezember anstehende
Vergabe der Konzessionen für den Fern-
verkehr. Die SBB haben im Zusammen-
hang mit der Kooperation, die sie dafür
mit der Südostbahn (SOB) vereinbart
haben, angekündigt, sie strebten ein
Vorkaufsrecht für den Fall eines allfälli-
gen Verkaufs von SOB-Aktien durch
die Kantone an. Gemäss dem haupt-
sächlich betroffenen Kanton St. Gallen
sind keine Gespräche oder Verhandlun-
gen dazu traktandiert. Gemäss seiner
Strategie wäre ein Verkauf auch mit den
anderen Miteigentümern abzusprechen.

Eine Beteiligung der SBB an der
SOB würde die vom Bund um die Jahr-
tausendwende formulierte Formel
«SBB plus x» infrage stellen, mit der ein
Minimum an ideellem Wettbewerb auf
dem schweizerischen Schienennetz si-
chergestellt werden sollte. Es ist davon
auszugehen, dass das letzte Wort in die-
ser Sache noch nicht gesprochen ist.

Kantone machen den Unterschied
Der Tierschutz in der Schweiz hat sich verbessert – doch die Umsetzung ist uneinheitlich

Das Schweizer Tierschutzgesetz
bietet eine gute Grundlage,
um Fälle wie Hefenhofen
zu unterbinden. Das Problem
aber ist der Vollzug. Dabei
gibt es durchaus vorbildliche
Kantone.

JÖRG KRUMMENACHER

Die Thurgauer Regierung hat für ihr Ge-
währenlassen des mutmasslichen Tier-
quälers von Hefenhofen Fehler einge-
räumt, aber auch Lücken in der Gesetz-
gebung kritisiert. Nunmüssten die «juris-
tischen Hindernisse» angegangen wer-
den, erklärte der zuständige Regierungs-
ratWalter Schönholzer, «die ein Eingrei-
fen vor Ort bisher erschwerten oder ver-
unmöglichten». Diese Aussage mag
Schönholzer auf Rückfrage der NZZ
nicht konkretisieren, er fügt lediglich an,
es gelte «über den gewährten rechtlichen
Schutz kritisch nachzudenken».

Mit dieser wohl auf die Rechtsmittel
von Tierhaltern gemünzten Aussage fin-
det Schönholzer bei Tierschutzorganisa-
tionen keine Unterstützung. «Wir kön-
nen das nicht nachvollziehen», sagt die
Anwältin Christine Künzli von der Stif-
tung für das Tier im Recht (TIR). Auch
Heinz Lienhard, Präsident des Schweizer
Tierschutzes (STS), hält die geltenden
gesetzlichen Grundlagen für durchaus
genügend. Sie seien von den Thurgauer
Behörden aber schlicht nicht umgesetzt
worden.

Tatsächlich gehen die Vorgaben des
Tierschutzgesetzes relativ weit. So hält
Artikel 24 des seit 2005 geltendenGeset-
zes fest: «Wird festgestellt, dassTiere ver-
nachlässigt oder unter völlig ungeeigne-
ten Bedingungen gehalten werden, so
schreitet die zuständige Behörde unver-
züglich ein. Sie kanndieTiere vorsorglich
beschlagnahmen und auf Kosten der
Halterin oder des Halters an einem ge-
eigneten Ort unterbringen.»

«Schlicht versagt»

Es liege in der Kompetenz der kantona-
len Veterinärämter, sagt Künzli, Tiere
provisorisch zu beschlagnahmen.Ebenso
könne allfälligenRechtsmitteln durchaus
die aufschiebende Wirkung entzogen
werden. «Der Thurgau hat beim Vollzug
schlicht versagt», sagt auch Lienhard, der
selber im Thurgau lebt.

Nach Auskunft des Bundesamts für
Lebensmittelsicherheit und Veterinär-
wesen (BLV) bedarf es denn auch keiner
neuen Massnahmen, beispielsweise der
Einführung von Ordnungsbussen, um
das Tierschutzrecht besser durchzuset-
zen. Die kantonalen Behörden erzielten
am besten und am schnellsten Wirkung
zum Schutz der Tiere, stellt BLV-
Mediensprecherin Eva van Beek fest,

«wenn sie dafür sorgen, dass der recht-
mässige Zustand so rasch wie möglich
wiederhergestellt wird».

Zudem muss laut van Beek konse-
quent gegen fehlbare Tierhalter vorge-
gangen werden. Im Grundsatz ist man
beim Bund der Meinung, dass das Tier-
schutzgesetz von den Kantonen gut um-
gesetzt wird. Jedes Jahr werden in der
Schweiz nach Angaben des BLV rund 80
bis 100 generelle Tierhalteverbote ausge-
sprochen. Das Bundesamt führt zudem
eine Datenbank mit sämtlichen seit 1982
von den Kantonen gemeldeten Strafent-
scheiden, die vonder Stiftung für dasTier
im Recht publiziert und ausgewertet
wird.Dabei zeigt sich:DieZahl der Straf-
fälle wegen Tierschutzvergehen steigt
stetig an. Waren es 2015 insgesamt 1998
Fälle, dürfte diese Zahl im Jahr 2016, das
noch nicht fertig ausgewertet ist, auf
deutlich über 2000 ansteigen. In den letz-
ten 15 Jahren hat sich die Zahl der Straf-
verfahren im Tierschutz mehr als ver-
fünffacht. Zwei Drittel der Fälle betref-
fen Heimtiere, insbesondere Hunde, das
restliche Drittel vor allem Nutztiere.

Die Stiftung für das Tier im Recht ist
überzeugt, dass dies nicht Ausdruck
einer zunehmend schlechteren Behand-
lung der Nutz- oder Haustiere ist. Viel-
mehr sei der Anstieg positiv zu werten,
nämlich als Folge eines immer konse-
quenteren strafrechtlichen Vollzugs im
Tierschutz.

Allerdings geraten damit die kantona-
len Veterinärämter zunehmend an ihre
Kapazitätsgrenzen, zumal die finanziel-
len Mittel in den meisten Kantonen
wegen laufender Sparbemühungen nicht
aufgestockt werden. Das BLV ist sich
dessen bewusst: «Aufgrund der Ressour-
cen und/oder des politischen Umfeldes
können die Erwartungen der Gesell-
schaft nicht immer erfüllt werden»,
räumt Sprecherin vanBeek ein. Die poli-
tische Rückendeckung, welche die Kan-
tonstierärzte durch die politischen Be-
hörden geniessen, ist zudemunterschied-
lich stark ausgeprägt.

Tierschutz-Präsident Lienhard erhofft
sich, dass dem Tierschutz künftig ein
grösserer Stellenwert beigemessen wird
als bisher – was ein positiver Effekt des
Falls Hefenhofen wäre. In diesem Zu-
sammenhang hat die Thurgauer Regie-
rung am Dienstag mitgeteilt, dass die
externe Untersuchungskommission, die
den Vollzug des Tierschutzes im Kanton
untersuchen soll, vom Zuger Alt-Regie-
rungsrat Hanspeter Uster geleitet werde.

Vorzeigekanton St. Gallen

Lienhard ist überzeugt, dass imNachbar-
kanton St. Gallen ein solcher Fall nicht
passiert wäre: «Dort wäre das ganz
anders gelaufen.»DennSt. Gallen gilt als
Vorzeigekanton im Tierschutz. Als einzi-
ger Kanton leistet er sich einen auf Tier-

schutzverstösse spezialisierten vollamt-
lichen Staatsanwalt. Gemäss einer im
November 2016 veröffentlichen TIR-
Studie hat dies positive Folgen auf die
Qualität und dieZahl der Strafverfahren.
Mit 232 Verfahren im Jahr 2015 liegt
St. Gallen hinter Zürich (405) und Bern
(296), die ebenfalls gelobt werden, an
dritter Stelle unter den 26 Kantonen; zu-
dem geht der Ostschweizer Kanton in
Bezug auf die Höhe der Bussen und
Geldstrafen deutlich härter als die meis-
tenKantone gegen Personen vor, die den
Tierschutz verletzen. Mit 49 Strafverfah-
ren liegt der Thurgau hingegen deutlich
unter dem Durchschnitt aller Kantone.

Zürich hingegen hat eine Spezial-
abteilung für Tier- und Umweltschutz,
und das Veterinäramt kann als Partei
Einfluss auf die Strafverfahren nehmen.
In Relation zur Bevölkerungszahl haben
2015 das Wallis, Basel-Landschaft und
Genf die wenigsten Vergehen gegen das
Tierschutzgesetz zur Anzeige gebracht.

Die Stiftung für das Tier im Recht
führt die kantonalen Unterschiede auf
verschiedene Rahmenbedingungen bei
der Verfolgung und Ahndung der Tier-
schutzverletzungen sowie auf die unter-
schiedliche Sensibilität und Motivation
im Vollzug zurück. Als mangelhaft be-
trachtet sie in einzelnen Kantonen insbe-
sondere die Zusammenarbeit unter den
Behörden, also zwischen Veterinäramt,
Polizei und Staatsanwaltschaft.

Drei Strafanzeigen im Fall Hefenhofen
kru. Das passive Verhalten der Thur-
gauer Behörden im Fall des mutmass-
lichen Tierquälers von Hefenhofen hat
mittlerweile zu drei Strafanzeigen, zwei
politischen Vorstössen und einer Peti-
tion geführt.

Die SVP-Fraktion des Grossen Rats
hat Missstände bei der Durchsetzung
des Tierschutzrechts geortet und eine
Interpellation mit diversen Fragen ein-
gereicht. In dieselbe Richtung zielt eine
zweite Interpellation, die ein SVP- und
ein SP-Kantonsrat gemeinsam lanciert
haben. Erwin Kessler, der Präsident des
Vereins gegen Tierfabriken, hat einer
ersten Strafanzeige eine zweite folgen
lassen, die sich gegen Regierungsrat
Walter Schönholzer, den Kantonstier-

arzt Paul Witzig und dessen Stellvertre-
ter richtet. Eine weitere Strafanzeige
stammt vom Thurgauischen Tierschutz-
verband. Zudem fordert der rechtskon-
servative Verein «Brennpunkt Schweiz»
in einer Petition den Rücktritt Schön-
holzers und die Absetzung von Witzig.

Im Kompetenzzentrum Veterinär-
dienst undArmeetiere in Schönbühl bei
Bern, wo die 93 Pferde von Hefenhofen
inzwischen Aufnahme gefunden haben,
sind womöglich mehrere Pferde an
Druse erkrankt. Die ansteckende
Krankheit befällt die oberen Atem-
wege. Nunwerden nähereAbklärungen
vorgenommen. Ergebnisse der Proben
sollen in der zweitenWochenhälfte vor-
liegen.

Eines der Pferde von Hefenhofen kurz vor der Versteigerung in Schönbühl. KARIN HOFER / NZZ


